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B E S C H L U S S 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
in seiner 477. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) 

Teil A 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

mit Wirkung zum 1. April 2020 

Neufassung der Gebührenordnungsposition 32821 im Abschnitt 32.3.12 EBM 

32821 Genotypische HIV-Resistenztestung bei 
HIV-Infizierten vor spezifischer 
antiretroviraler Therapie oder bei Verdacht 
auf Therapieversagen mit folgenden 
Substanzklassen gemäß 
Zusammenfassung der Merkmale eines 
Arzneimittels (Fachinformation)  
- Integrase-Inhibitoren
oder
- Corezeptor-Antagonisten
oder
- Fusionsinhibitoren,

je Substanzklasse 260,00 € 
Die Gebührenordnungsposition 32821 setzt 
die Angabe der Substanzklasse als Art der 
Untersuchung voraus. 

Für die Beurteilung eines 
Therapieversagens sind die aktuellen 
Leitlinien des AWMF-Registers zugrunde zu 
legen. 
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Neufassung der Gebührenordnungsposition 32828 im Abschnitt 32.3.12 EBM 

32828 Genotypische HIV-Resistenztestung bei 
HIV-Infizierten vor spezifischer 
antiretroviraler Therapie oder bei Verdacht 
auf Therapieversagen mit folgenden 
Substanzklassen 
- Protease-Inhibitoren
und/oder
- Reverse Transkriptase-Inhibitoren 260,00 € 
Für die Beurteilung eines 
Therapieversagens sind die aktuellen 
Leitlinien des AWMF-Registers zugrunde zu 
legen. 

Die Gebührenordnungsposition 32828 
umfasst auch die gemäß Anlage I der 
Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zu Untersuchungen 
und Behandlungsmethoden der 
vertragsärztlichen Versorgung festgelegten 
Indikationen. 

Streichung der Gebührenordnungspositionen 32818 und 32822 im Abschnitt 
32.3.12 EBM 
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